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B FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 
 

1. PLANUNGSRECHTLICHE UND BAUORDNUNGSRECHTLICHE 
FESTSETZUNGEN  

 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 BauNVO) 

1.1.1 Sondergebiet (SO) „Großflächiger Einzelhandel“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO 

1.1.2 Zulässig ist im Sondergebiet der Handel und Verkauf von Einzelhandelswaren 
des Bau- und Gartenmarktsortimentes mit folgenden gewichteten sortimentsspe-
zifischen Verkaufsflächen:  

- ungewichtete Gesamtverkaufsfläche: max. 3.000 m² 
- gewichtete Gesamtverkaufsfläche: max. 2.465 m² 
- gewichtete Verkaufsfläche für nicht innenstadtrelevantes Kernsortiment Bau-

markt: max. 1.230 m² 
- gewichtete Verkaufsfläche für nicht innenstadtrelevantes Kernsortiment Gar-

tenmarkt: max. 580 m² 
- gewichtete Verkaufsfläche für nicht innenstadtrelevantes Kernsortiment Gar-

tenmarkt im Freigelände, Gewichtung 50 %: max. 535 m² (ungewichtet 1.070 
m²) 

Die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsortimente (Haushaltswaren/ 
Innendeko, Bastelbedarf, Arbeitskleidung/Arbeitsschuhe) wird auf max. 120 m² 
Verkaufsfläche beschränkt. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, 17, 19 BauNVO) 

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ):  Sondergebiet: max. 0,8 

1.2.2 Zulässig ist max. 1 Vollgeschoss 

1.2.3 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planzeichen festgesetzt. Untergeord-
nete Bauteile sind bis zu einer Tiefe und Breite von 1,50 m außerhalb der Bau-
grenzen zulässig. 

 

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1.3.1 Es wird eine von der offenen Bauweise abweichende Bauweise (a) festgesetzt. 
Die Gebäudelänge darf mehr als 50 m betragen. 

 

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche, Abstandsflächen 

1.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Bau-
grenzen geregelt: 

- Baugrenze für Gebäude 
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- Baugrenze für Stellplätze, Zuwegungen, Fahrbereiche, Anlieferzonen, Unter-
stellmöglichkeiten für Einkaufswägen, Nebenanlagen sowie Dachüberstände 
und Eingangsüberdachungen bis max. 1,50 Tiefe 

1.4.2 Innerhalb der Baugrenze für Gebäude (gem. Planzeichen I.3.2) sind im  
auch Stellplätze, Zuwegungen, Fahrbereiche und Anlieferzonen zulässig. 

1.4.3 Außerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind keine weiteren baulichen Anlagen 
zulässig. 

1.4.4 Für die Abstandsflächen gelten die Regeln des Art. 6 BayBO 

1.4.5 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen gem. Art. 6 
Abs. 9 BayBO sind außerhalb der Baugrenzen unzulässig.  
Ausnahmen: Werbeanlagen 

 

1.5 Höhe der baulichen Anlagen 

1.5.1 Wandhöhen: Max. zulässige Wandhöhe 8,0 m  

  Die Wandhöhe ist das Maß des vorhandenen Geländes 
bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut 
im Bereich der Traufe. Bei Flachdächern bis Oberkante 
der Attika bzw. Oberkante Dachhaut. 

  Die Höhenbeschränkungen gelten nicht für technische 
Dachaufbauten von untergeordneter Bedeutung wie  
z. B. Kamine und Lüftungsanlagen sowie für Solar- und 
Photovoltaikanlagen. Zulässig ist eine Überschreitung 
bis max. 1,50 m Höhe. Technische Aufbauten sowie 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind von den Außen-
wandflächen des Gebäudes mind. 1,50 m zur Dachin-
nenfläche abzurücken. 

 

1.6 Stellplätze, Zuwegungen, Fahrbereiche 

Stellplätze, ihre Zuwegungen und Fahrbereiche sind im gesamten Plangebiet in-
nerhalb der Baugrenzen (gem. Planzeichen I.3.2) und innerhalb der Baugrenze 
für Stellplätze, Zuwegungen, Fahrbereiche, Anlieferzonen, Unterstellmöglichkei-
ten für Einkaufswägen, Nebenanlagen sowie Dachüberstände und Eingangs-
überdachungen bis max. 1,50 Tiefe (gem. Planzeichen I.3.3) zulässig. 

Die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) sowie die örtliche Garagen- 
Stellplatzsatzung v. 07.11.2002 findet keine Anwendung.  
Es werden für den gesamten Geltungsbereich 72 Stellplätze zur Errichtung festge-
setzt.  

 
 

1.7 Hauptgebäude und Höhenlage 

1.7.1 Dachform: Flachdach oder Pultdach 
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1.7.2 Dachneigung: Flachdach: 0° - 5°, Pultdach: 0° - 15° 

1.7.3 Dachdeckung: Zulässig sind Foliendach, Metalldächer aus mattem 
  Blech oder begrüntes Dach. 

1.7.4 Solar- und 
 Photovoltaikanlagen: Zulässig sind dachgebundene, aufgeständerte Solar-

anlagen zur Warmwasserbereitung und Photovoltaik-
anlagen zur Stromerzeugung. Freistehende Anlagen 
sind unzulässig. 

 
1.8 Einfriedungen 

1.8.1 Zulässig sind max. 2,0 m hohe, transparente Einfriedungen aus Maschendraht 
oder Metallgitter. 

1.8.2 Die Höhe der Einfriedungen richtet sich nach der natürlichen oder endgültigen 
Geländeoberkante. Um das Unterkriechen von Kleintieren zu ermöglichen, ist 
zwischen Unterkante Einfriedung und Oberkante Gelände ein Abstand von 0,10 
m einzuhalten. 

1.8.3 Die Zaunsäulenbefestigung ist jeweils nur durch Einzel- bzw. Punktfundamente 
zulässig. Mauern, Streifenfundamente und Sockel sind nicht zulässig.  

1.8.4 Die Grundstücksein- und ausfahrt kann mit Toranlagen oder Schranken versehen 
werden. 

  
1.9 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern 

1.9.1 Aufschüttungen und Abgrabungen sind im gesamten Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplanes bis zu einer Höhe von max. 1,0 m, bezogen auf das Urgelände 
zulässig. 

1.9.2 Aufschüttungen müssen an den Grenzen des Planbereiches wieder über natürli-
che Böschungen mit Neigungen von max. 1:2 auf das Urgelände heruntergeführt 
werden. 

1.9.3 Stützmauern sind nicht zulässig. 

 

1.10 Öffentliche Verkehrsflächen  

Entlang der Straße (St 2142) ist ein öffentlicher Geh- und Radweg festgesetzt 
(gem. Planzeichen I.4.1). Die Umsetzung erfolgt durch den Markt Mallersdorf-
Pfaffenberg. 

 

1.11 Niederschlagswasserbehandlung  

1.11.1 Das Niederschlagswasser der Dachflächen und der befestigten Flächen ist zur 
Wiederverwendung zu sammeln bzw. einer Versickerung auf dem Grundstück 
zuzuführen.  

1.11.2 Verschmutztes Niederschlagswasser ist durch Behandlung zu reinigen. 
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1.11.3 Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Nieder-
schlagswasser eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewässereinleitung  

 

1.12 Werbeanlagen 

1.12.1 Werbeanlagen sind nur auf baulich genutzten Grundstücken, auch außerhalb der 
festgesetzten Baugrenzen zulässig. 

1.12.2 Werbeanlagen an Gebäuden sind nur auf der Fassadenfläche mit einer Fläche 
von max. 50 m² je Gebäudeseite zulässig 

1.12.3 Unzulässig sind im übrigen Dachwerbeanlagen, Werbeanlagen an Zäunen, Ein-
friedungen und Nebengebäuden, Werbeanlagen mit Blink- und Wechselbeleuch-
tung, laufende Schriften und sich bewegende Werbeanlagen sowie Werbeanla-
gen zur Fremdwerbung.  

1.12.4 Es sind max. sechs Fahnenmaste mit Werbefahnen bis zu einer Masthöhe von 
8,0 m und einer Fahnenfläche von max. 6,5 m² zulässig. 

1.12.5 Es sind max. zwei freistehender Einfahrtspylone/-schilder mit einer vorder- und 
rückseitigen Werbefläche von je max. 2,5 m², einer max. Breite von 0,30 m und 
bis zu einer Höhe von 3,50 m zulässig.  

 

1.13 Immissionsschutz  

1.13.1 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) deren Geräusche die in der nach-
folgenden Aufstellung angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 
weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

Tagsüber (6.00 bis 22.00 Uhr):  60 dB(A)/m² 

Nachts (22.00 bis 6.00 Uhr): 45 dB(A)/m² 

1.13.2 Für das jeweilige Bauvorhabe ist im Rahmen der Antragstellung im Einzelbauge-
nehmigungsverfahren oder bei Nutzungsänderungen ein Nachweis über die Ein-
haltung der festgesetzte Eimissionskontingente auf Grundlage der DIN 45691 zu 
führen und der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

 

1.14 Flächen zur Ver- und Entsorgung 

1.14.1 Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanäle sind bei unter-
irdischer Bauweise im Bereich der Stellplätze, Zuwegungen und Fahrbereich zu 
verlegen, jedoch stets außerhalb bepflanzter Seitenstreifen. 

1.14.2 Wasserversorgung: Die Trinkwasserversorgung hat durch Anschluss an die zent-
rale Wasserversorgung zu erfolgen. 

1.14.3 Schmutzwasserentsorgung: Bebaute Grundstücke sind an die öffentliche Ent-
wässerungsanlage anzuschließen. 
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2. FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG 

 
2.1 Öffentliche und private Grünflächen 

Auf den öffentlichen und privaten Grünflächen sind bauliche Anlagen gem. Art. 2 Abs. 1 
BayBO unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Werbeanlagen gem. Ziff. 1.12 sowie Auf-
schüttungen und Abgrabungen gem. Ziff. 1.9.  

 

2.1.1 Umsetzung, Pflanzenqualität, Mindestpflanzgrößen 

Öffentliche und private Grünflächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Fest-
setzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der 
Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen fertig zu stellen. 

Nach Art. 7 BayBO sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen 
überbauten Flächen 

1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und 
2. zu begrünen oder zu bepflanzen 

„Kies- oder Schottergärten“ wie auch -teilflächen sind – mit Ausnahme von bis zu ca. 50 cm 
Traufstreifen entlang der Gebäudefassaden – daher nicht zulässig.  

Die Pflanzenqualität für Pflanzungen muss den Gütebestimmungen des Bundes deut-
scher Baumschulen (BdB) entsprechen. Die Mindestpflanzgrößen der im Plan darge-
stellten Einzelbäume sind im Folgenden angegeben; es bedeuten: H = Hochstamm, Sol. 
= Solitär, 3xv = 3 x verpflanzt, STU in cm = Stammumfang, o. B./m. B. = ohne / mit 
Wurzelballen. 
Falls in ausreichenden Stückzahlen vorhanden, ist standortgerechtes, autochthones 
Pflanzgut (= von ortsnahen Wildbeständen abstammende Gehölze) zu verwenden. Na-
delgehölze sind nicht zulässig. 

Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und Staudenan-
teil vorzunehmen. Entwicklung zu extensiven Wiesenflächen ohne jegliche Düngemaß-
nahmen. 

Flächen, welche nicht der Zuwegung dienen sind gärtnerisch und naturnah zu gestalten. 
Eine Flächenversiegelung ist auf ein Minimum zu reduzieren, flächendeckendes loses 
Steinmaterial sowie Schüttungen, welche keine Vegetationsschicht besitzen, sind un-
zulässig. 

 
2.1.2 Auswahlliste zu verwendender großkroniger Einzelbäume 

Acer platanoides H, 3xv, m.B., STU 16-18  - Spitz-Ahorn 
Quercus robur H, 3xv, m.B., STU 16-18  - Stiel-Eiche 
Tilia cordata H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Winter-Linde 
Ulmus minor H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Feld-Ulme 

 

2.1.3 Auswahlliste zu verwendender klein- bis mittelkroniger Einzelbäume 

Acer campestre H, 3xv, STU 14-16 - Feld-Ahorn 
Carpinus betulus H, 3xv, STU 14-16 - Hainbuche 
Cornus mas H, 3xv, STU 12-14 -  Kornelkirsche 
Prunus avium H, 3xv, STU 14-16 - Vogel-Kirsche 
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Sorbus aria ´Magnifica´ H, 3xv, STU 14-16 - Großlaub. Mehlbeere 
Pyrus callery. ´Chanticleer´  H, 3xv, STU 14-16 - Stadtbirne 
Acer campestre `Elsrijk`  H, 3xv, STU 14-16 - Feld-Ahorn 
 
u.a. stadtklimaverträgliche Laubbäume als Hochstämme 

 

2.1.4 Sicherung der Baumstandorte 

Die gemäß Festsetzungen durch Planzeichen vorzunehmenden Baumpflanzungen in 
den privaten Grünflächen sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Poller, Bügel, Granit-
findlinge o.ä.) gegen Anfahren oder Beschädigungen durch Fahrzeuge zu schützen. 

Je Einzelbaum ist eine Mindestfläche von 6 m² als Baumscheibe von Oberflächenver-
siegelungen freizuhalten (Wiesenansaat, Bodendecker, zulässig ist auch Fugenpflaster, 
o.ä.). Zur ausreichenden Versorgung mit Wasser und Nährstoffen ist je Einzelbaum im 
Parkplatzbereich ein Baumbewässerungsset einzubauen. Für Baumstandorte im Stra-
ßenraum ist je Einzelbaum ein Volumen von mind. 12 m3 zur Verfügung zu stellen. 

Ein Mindestabstand der Leitungen zu den festgesetzten Baumstandorten von 2,50 m ist 
durch den jeweiligen Spartenträger in jedem Fall einzuhalten, damit die festgesetzten 
Pflanzmaßnahmen nicht beeinträchtigt oder erschwert werden und dauerhaft Bestand 
haben können. Ist dieser Mindestabstand in Teilbereichen ausnahmsweise nicht mög-
lich, so sind durch die Spartenträger geeignete Schutzmaßnahmen (Schutzrohre etc.) 
vorzusehen. 

 

2.1.5 Auswahlliste für Gehölzgruppen aus Heistern und Sträuchern 

Pflanzabstand: 1,50 x 1 m, Pflanzreihen diagonal versetzt, Pflanzung der Sträucher in 
Gruppen von 3-5 (7) Stück einer Art, Heister einzeln eingestreut. 

Heister: Mindestpflanzgröße 2xv, o.B./m.B., 150-200 cm; ca. 5 % Flächenanteil 

Acer campestre 
Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 

- Feld-Ahorn 
- Schwarz-Erle 
- Weiß-Birke 
- Hainbuche 
- Gemeine Esche 

Malus sylvestris 
Prunus avium 
Pyrus communis 
Quercus robur 
Tilia cordata 

- Wild-Apfel 
- Vogel-Kirsche 
- Wild-Birne 
- Stiel-Eiche 
- Winter-Linde 

Sträucher: verpflanzte Sträucher, Mindestpflanzgröße 60-100, mind. 3 Triebe,  
ca. 95 % Flächenanteil 

Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 

- Hartriegel 
- Haselnuss 
- Pfaffenhütchen 
- Liguster 
- Gem. Heckenkirsche 
 - Schlehe 

Rhamnus frangula 
Rosa canina 
Salix in Sorten 
Sambucus nigra 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 

- Faulbaum 
- Hundsrose 
- Div. Weidenarten 
- Gem. Holunder 
- Wollig. Schneeball 
- Wasser-Schneeball 

Buntlaubige Formen, Säulen-, Kugel-, Hänge- und Trauerformen von Laubgehölzen so-
wie fremdländische und blau oder gelb gefärbte Nadelgehölze sind aufgrund der Orts-
randlage nicht zulässig. 
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2.1.6 Auswahlliste für Bodendecker 

Pflanzabstand: 3-5 Stück / m²  

Heister: Mindestpflanzgröße Tb 30/40  

Lonicera “Maigrün” 
Symphoricarpos i. S. 
Cotoneaster conge-
stus 
Cotoneaster horizon-
talis “Saxatilis”
  

- Heckenkirsche 
- Schneebeere 
- Zwerg-Mispel 
 
- Zwerg-Mispel 
 

Steph. Incisa “Crispa” 
Potentilla fruticosa  
 

- Niedr. Kranzspiere 
- Fünffingerstrauch -  
 
 
 

2.1.7 Auswahlliste für Kletterpflanzen 

Pflanzabstand: je 3 m Fassadenlänge eine Pflanze  

Clematis i. Sorten 
Lonicera caprifolium
  
 

- Waldrebe 
- Geißblatt 
 

Kletterrosen i. Sorten 
Lonicera heckrottii 

 
- Geißblatt 

2.1.8 Pflege 

Sämtliche Pflanzungen sind mit Stroh oder Rinde zu mulchen, fachgerecht zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten. Eingegangene Gehölze sind in der jeweils nächsten Pflanz-
periode durch Gehölze gleicher Art und Größe zu ersetzen.  

 

2.2 Fassadenbegrünung 

2.2.1 Geschlossene Fassadenflächen ohne Fenster und Türen sind im Bereich der im 
Plan gekennzeichneten Länge zu begrünen bis zu einer Höhe von 6 m. 

2.2.2 Artenauswahl siehe Punkt 2.1.7 
 

2.3 Baurechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

2.3.1 Der in der Begründung mit Umweltbericht ermittelte Kompensationsbedarf (als 
Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft) von 15.206 Wertpunkten wird 
durch folgende Ausgleichsfläche erbracht:  

Grundstück Fl.Nr. 90 Gmkg. Grafentraubach 

- tatsächliche Flächengröße: 2.600 m² 

- Ausgangszustand der Fläche: Intensivgrünland (G11). 

Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Antragstellers.  

2.3.2 Auf dem Grundstück Fl.Nr. 90 Gmkg. Grafentraubach sind folgende Entwick-
lungsziele / Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt: 

 Entwicklungsziele: mäßig artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- / Nass-
wiese (G221) (GN00BK), Optimierung als Wiesenbrüter-Lebensraum 
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 Artanreicherung der bestehenden intensiv genutzten Wiese durch: streifenweises 
Aufreißen von ca. 30% der Grasnarbe, Einsaat mit autochthoner Regiosaatgut-
Mischung für artenreiches Extensivgrünland, feucht (RSM Regio 16: feucht, (inkl. 
Ufer); Ursprungsgebiet: Unterbayerische Hügel- und Plattenregion), Anwalzen 
des Saatgutes. Alternativ: Ausbringen von Schnittgut aus geeigneten Land-
schaftspflegeflächen – Feuchtlagen der Region. 

 Herstellungspflege: ca. 6 bis 8 Wochen nach der Ansaat / Schnittgutausbringung 
Schröpfschnitt auf ca. 5 cm Höhe durchführen. Bei starkem Befall von Ackerwild-
kräutern Wiederholung des Schröpfschnittes. 

 Entwicklungspflege: weitere Pflege je nach Entwicklungsstand, grundsätzlich 
zweimalige Mahd / Jahr von ca. 75 bis 80% der Fläche, ca. 20 bis 25% der Fläche 
liegt brach (1. Schnitt 01.07. bis 15.07., 2. Schnitt 01.09. bis 30.09., optimal in 1. 
Septemberhälfte).  

 Bracheflächen streifenförmig mit ca. 5 m Breite anlegen. Die Brachestreifen rotie-
ren jährlich. 

 Absolute Bewirtschaftungsruhe vom 15.03. bis 30.06. 

 Mahd von innen nach außen, um Jungvögeln die Chance zu geben, von der Flä-
che zu flüchten. 

 Die Mahd erfolgt jeweils unter Abfuhr des Mähgutes (keine Mulch- bzw. Schlegel-
mahd) und ordnungsgemäßer Verwertung bzw. Entsorgung.  

 Auf den Einsatz von organischen oder mineralischen Düngemitteln, chem. Pflan-
zenschutzmitteln, Bioziden sowie Kalk wird verzichtet.  

 Beim Auftreten von Problemunkräutern oder Neophyten ist die Pflege in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde anzupassen. 
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Tabelle: Ausgleichsumfang 
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90  G11 
Intensiv-
grünland 

3 G221 

Mäßig artenrei-
che seggen- 
oder binsenrei-
che Feucht- 
und Nasswiese 
(ext. genutzt 

9 2.600 6 - 15.600 

Summe Ausgleichsumfang in Wertpunkten 15.600 

 

Der Ausgleichsbedarf von 15.206 Wertpunkten ist damit erbracht. 
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2.3.3 Übersichtslageplan (M 1:25.000): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Auszug aus dem BayernAtlas, Einsichtnahme: 20.05.2022) 
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2.3.4 Lageplan (M 1:1.000):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Auszug aus dem BayernAtlas, Einsichtnahme: 20.05.2022), mit Ergänzung des Geltungsbereiches der 
Ausgleichsfläche 
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C HINWEISE 

 

C.1 Boden- und Baudenkmäler 

Bodendenkmäler 

Gemäß Bayern-Viewer-Denkmal befinden sich im Geltungsbereich selbst keine be-
kannten Bodendenkmäler. Allerdings sind im näheren Umfeld Denkmäler bekannt. 

Aufgrund der siedlungsgünstigen Lage und der Nähe zu bekannten Bodendenkmälern 
ist auch im Geltungsbereich mit dem Vorhandensein obertägig nicht mehr sichtbarer 
Bodendenkmäler zu rechnen. 

Der ungestörte Erhalt evtl. Denkmäler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege Priorität. Bodeneingriffe sollten auf das unabwendbare Maß beschränkt 
bleiben. Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 
1 Abs. 2 u. 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und daher mit der 
Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege abzustimmen. Bei 
Überplanung bzw. Bebauung hat der Antragsteller im Bereich von Denkmalflächen eine 
Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen.  

Grundsätzlich ist der Art. 8 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes zu beachten: 

Art. 8 - Auffinden von Bodendenkmälern 

(1) 1 Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 2 Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks so-
wie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 3 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 4 Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten ge-
stattet. 

Im Planbereich muss daher so frühzeitig wie möglich von Baubeginn auf Kosten des 
Bauträgers eine unter der Aufsicht einer Fachkraft stehende, bauvorgreifende Sonda-
gegrabung durchgeführt werden. Sollte die Sondage ein Bodendenkmal erbringen, so 
ist auf Kosten des Verursachers eine archäologische Untersuchung durchführen zu las-
sen. 

Baudenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der nä-
heren Umgebung keine bekannten Baudenkmäler.  

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf 
Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. Art. 6 
Abs. 1 Satz 2 DSchG).  
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C.2 Verzicht auf Pflanzenbehandlungsmittel und Streusalz  

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden, mineralischen Düngemitteln, ätzenden 
Streustoffen und Streusalz soll zum Schutz von Boden und Grundwasser, der angren-
zenden Vegetation und der Pfoten von Haustieren, insbesondere von Hunden und Kat-
zen, auch auf privaten Grün- und Verkehrsflächen unterbleiben.  

 

C.3 Landwirtschaftliche Immissionen und Belange 

Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und landwirt-
schaftlichen Betriebsstätten ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, 
Staub und Erschütterungen, auch über das übliche Maß hinausgehend, sind zu dulden. 
Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an 
Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wet-
terlage während der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt. 

 

C.4 Einzuhaltende Grenzabstände gemäß Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches und anderer Gesetze (AGBGB) 

Zur Einhaltung der Grenzabstände sind die Art. 47, 48 und 50 AGBGB zu beachten. 

 

C.5 Elektrische Erschließung 

Die elektrische Erschließung der neu geplanten Gebäude ist durch Erweiterung des be-
stehenden 0,4-kV-Niederspannungsortsnetzes der nahegelegenen Trafostation Pfaf-
fenberg 12 sichergestellt und erfolgt durch Erdkabel. 

Zur Versorgung der neu geplanten Gebäude sind Niederspannungserdkabel und Ver-
teilerschränke erforderlich. Für die Unterbringung dieser Anlagen und Leitungen in den 
öffentlichen Flächen ist die Richtlinie für die Planung der DIN 1998 zu beachten. 

Es ist eine insektenschonende und energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung mit mög-
lichst niedriger Leuchten- bzw. Lichtpunkthöhe zu errichten, um Licht-smog und damit 
die nächtliche Anlockwirkung auf Insekten, insbesondere Nachtfalter zu minimieren. Die 
Beleuchtungen dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Staatsstraße 
2142 nicht beeinträchtigen.  

 

C.6 Belange des Bodenschutzes 

Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden 
und vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und 
Einbringen von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-
rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts, § 12 BBodSchV, einzuhalten. Insbeson-
dere ist nur Bodenmaterial zur Verwertung geeignet, dass die Vorsorgewerte der 
BBodSchV (bei Verwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 70 % davon) nicht 
überschreitet. Des Weiteren muss die Kombinationseignung von zu verwertendem Bo-
denmaterial mit dem Boden der Verwertungsfläche nach DIN 19731 gegeben sein. 
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Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegrünung aus 
tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Ölrettich, Senf oder Raps bzw. frost-
hartem Inkarnatklee oder Winterraps anzusäen. Bei sämtlichen Oberbodenarbeiten ist 
die jeweils gültige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten für vegetationstechnische 
Zwecke - zu beachten. 

 

C.7 Vermeidung von Vogelschlag 

Für großflächige Glasfassaden sollte zur Vermeidung von Vogelschlag spezielles Iso-
lierglas wie z.B. „Ornilux“ mit für Vögel visualisierter Beschichtung zum Einsatz kommen.  

 

C.8 Wasserwirtschaftliche Hinweise / Niederschlagswasserbehandlung 

Vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt Deggendorf wird generell empfohlen, bei erfor-
derlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich von einer fachkundigen Person or-
ganoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Ver-
dachtsmomenten (Geruch, Optik etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen oder das 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu informieren. 

Hinsichtlich etwaig vorh. Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht ge-
mäß BauGB sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein Abgleich mit 
dem Altlastenkataster des Landkreises empfohlen. 

Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild ab-
fließendem Oberflächenwasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Einzugs-
gebietes gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. 
§ 37 WHG nicht nachteilig für anliegende Grundstücke verändert werden. Dies gilt auch 
für die Ausgleichsfläche. 

Wird eine Gesamtdachfläche von 50 m² mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung überschrit-
ten, sind ggf. zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Bei beschichteten Me-
talldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die 
Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: „lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. 
Eine entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann 
vorzulegen. 

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen und zur Stärkung des Grundwasserhaus-
haltes ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versicke-
rungsfähigkeit der Flächen zu erhalten. Anfallendes Niederschlagswasser von Dach- 
und unverschmutzten Betriebsflächen sollte möglichst auf den Grundstücken über Mul-
den oder Rasenflächen breitflächig versickert bzw. vorher in Regenwassernutzungsan-
lagen gesammelt werden. Einer direkten Regenwasserversickerung ist grundsätzlich 
eine Vorreinigung (Absetzschacht, -teich, -becken bzw. Bodenfilter) vorzuschalten. Bei 
Planung oder Bau von Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung ist ggf. das ATV-
DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ zu 
beachten. 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers und eine ggfs. vorher erforderliche Puffe-
rung sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV - vom 01.01.2000, geändert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln 
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zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 
(TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflächengewässer (TRENOG) vom 17.12.2008 
zu beachten. Ggfs. ist ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich. 

Aufgrund der geringen Abstände der einzelnen Parzellen untereinander können sich 
dort errichtete Grundwasserwärmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von den 
Bauherren bei der Planung ihrer Heizungssysteme zu berücksichtigen und ggfs. durch 
Gutachter näher untersuchen zu lassen. Für den Betrieb von Grundwasserwärmepum-
pen ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten sind rechtzeitig vor-
her mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht abzusprechen. 

Die Lagerung von sperrigen Objekten in den Geländesenken sollte vermieden werden. 

Für Gründungen von Gebäuden oder sonstigen Bauteilen, welche in das Grundwasser 
reichen ist ein Wasserrechtsverfahren erforderlich. Die Grundwasserstände dürfen nicht 
zum Nachteil Dritter beeinflusst werden. Entsprechende Antragsunterlagen sind beim 
Landratsamt Straubing-Bogen einzureichen. 

Für eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelhei-
ten sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasser-
recht abzusprechen. 

Niederschlagswasserbehandlung 

1. Dach- und Oberflächenwasser, sowie das Niederschlagswasser aus allen Bö-
schungen, ist getrennt vom Schmutzwasser zu sammeln. 

2. Sofern sie nicht als Brauchwasser verwendet werden, sind sie soweit wie möglich 
auf dem eigenen Grundstück zu versickern.  

3. Nach Pufferung in Mulden kann eine Versickerung erfolgen  

4. Vor dem Versickern im Boden oder dem Einleiten in den Kanal muss das Wasser 
gem. ATV-DVWK-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwas-
ser“ behandelt werden, um Verschmutzungen des Grundwassers zu vermeiden. 

5. Betriebe, die mit wassergefährdenden Stoffen Umgang haben, müssen dies un-
ter Beigabe von Plänen anzeigen. Die Oberflächenwässer von Betrieben, die mit 
wassergefährdenden Stoffen im Produktions-, Lager- oder Umschlagbereich in 
Verbindung kommen können, sind gemäß den entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu entsorgen. 

6. Eine Versickerung von Oberflächenwasser in den Flussschottern ist prinzipiell 
möglich. Der Abflussbeiwert von 1x10-3 m/s kann angesetzt werden. Der Flurab-
stand zum Grundwasser ist sehr gering. 

 

C.9 Nutzung von Regenwasser 

Es wird empfohlen, anfallendes Regenwasser von Dächern und befestigten Flächen zur 
Schonung der Ressource Grundwasser in ausreichend dimensionierten Regenwasser-
sammelanlagen (Zisternen) zu sammeln und über gesonderte Regenwasserleitungen 
einer ökologisch sinnvollen Verwendung (z.B. Grünflächenbewässerung, Toilettenspü-
lung) zuzuführen. 
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Beispiel einer kombinierten 
Puffer- und Speicherzisterne 

Auf die Toxizität von Kupferdachrinnen (Verwendung von Titanzink!) sowie auf die nicht 
zulässige direkte Verbindung zwischen Trink- und Regenwassernetz wird in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich hingewiesen.  

Die Verwendung von Regenwasser für die Toilettenspülung ist nur bei einer entspre-
chenden Teilbefreiung vom Benutzungszwang durch die Gemeinde möglich. Die Erstel-
lung der Regenwassernutzungsanlage ist vorher der Gemeinde mitzuteilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.10 Verlegung neuer Telekommunikationslinien 

Geeignete und ausreichende Trassen zur Unterbringung neuer Telekommunikationsli-
nien (und auch für alle anderen Ver- und Entsorgungsleitungen) stehen im Bereich der 
öffentlichen Erschließungsstraßen unter nicht zur Bepflanzung vorgesehenen(!) Flä-
chen zur Verfügung.  

Festgesetzte Standorte für Baumpflanzungen sind in jedem Fall zu beachten, im Ein-
zelfall sind hierfür durch den jeweiligen Spartenträger(!) vorab entsprechende Schutz-
maßnahmen (z.B. Leitungsverlegung in Schutzrohren) zu treffen, damit die Baumpflan-
zungen als Abschluss der Erschließungsmaßnahmen auch durchgeführt und dauerhaft 
erhalten werden können. 

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die 
geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Es wurde gebeten, diese 
Linien bei der Planung und Bauausführung zu beachten, damit diese nicht verändert 
werden müssen bzw. beschädigt werden. 

 

C.11 Ökologisches Bauen 

Im Interesse einer ökologisch verantwortungsvollen Bauplanung und –ausführung sollte 
auf solche Baumaterialien weitgehend verzichtet werden, 

 die bekanntermaßen oder potentiell gesundheitsschädlich sind (z.B. PVC) 

 5 m3 

 5 m3 
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 die nicht in energie-, ressourcen- oder umweltschonenden Herstellungsverfahren 
gefertigt werden können (z.B. Tropenholz) 

 bei deren Entsorgung schlecht oder gar nicht wieder verwendbare Abfallprodukte 
anfallen (z.B. Verbundwerkstoffe). 

 

C.12 Alternative Energieversorgung, Energieeinsparung 

Zur Energieeinsparung sollten zumindest energieeffiziente Brennwertheizungen (mög-
lich Erdgas) oder Holzpelletssysteme zum Einsatz kommen; der Einbau von thermi-
schen Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung und Photovoltaikanlagen zur Strom-
erzeugung sollte erfolgen; ggf. sollten zunächst auch nur die entsprechenden Installati-
onen (für einen späteren Einbau) vorgenommen werden.  
Eine Bezuschussung durch diverse laufende Förderprogramme von Bund und Land ist 
ggf. möglich.  
Neubauten sollten den Standards für Energiegewinn-, Aktiv-, Nullenergie-, Passiv-, 
Niedrigenergie- oder zumindest der KfW-Effizienzhäuser entsprechen. 
Strom zur Wärmeerzeugung sollte wegen mangelnder Energieeffizienz nicht verwendet 
werden. 

 

C.13 Belange des Bodenschutzes 

Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden 
und vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und 
Einbringen von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-
rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts, § 12 BBodSchV, einzuhalten. Insbeson-
dere ist nur Bodenmaterial zur Verwertung geeignet, dass die Vorsorgewerte der 
BBodSchV (bei Verwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 70 % davon) nicht 
überschreitet. Des Weiteren muss die Kombinationseignung von zu verwertendem Bo-
denmaterial mit dem Boden der Verwertungsfläche nach DIN 19731 gegeben sein. 

Ferner ist in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion zu 
gewährleisten. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei einer Aufbringung auf land-
wirtschaftlich genutzten Böden mit einer Bodenkennzahl > 60 oder sonstigen schützens-
werten Fläche i.d.R. nicht gegeben. 

Der aktuelle Informationsstand zu potentiellen punktuellen Bodenverunreinigungen z. 
B. durch Altlastenverdachtsflächen, Altstandorten, Altlasten, etc. ist beim Landratsamt 
Altötting einzuholen. Befinden sich auf dem Plangebiet Altlastenverdachtsflächen, Alt-
standorten, Altlasten, so sind die zur Beurteilung der Gefährdungspfade Boden-
Mensch, Boden-Pflanze und Boden-Wasser erforderlichen Untersuchungsschritte im 
Rahmen der Bauleitplanung durchzuführen. Mit den Untersuchungen sind Sachverstän-
dige und Untersuchungsstellen mit einer Zulassung nach der Verordnung über Sach-
verständige und Untersuchungsstellen für den Bodenschutz und die Altlastenbehand-
lung in Bayern zu beauftragen. 

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Abfälle oder Altlastenverdachtsflächen zu Tage 
treten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt unverzüglich zu 
informieren.  
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Nach § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Dazu wird empfohlen Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen 
Nutzung vorgesehen sind, nicht zu befahren. Mutterboden, der bei Errichtung und Än-
derung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen.  

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden die Normen 
DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Umgang 
und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfohlen. Es wird 
angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Bau-
maßnahme zu klären. Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Boden sind im 
Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu finden.  

Bei Bautätigkeit sind Oberboden und Unterboden getrennt zu lagern. Folgende Maße 
sind für Oberboden-Mieten zur ausreichenden Sauerstoffversorgung einzuhalten: 

 

 
 

 

 
 
  
  
 Höhe: max. 2,00 m Länge: unbegrenzt 
 Breite: max. 5,00 m Querschnitt: trapezförmig 

 Abb.: Schemaschnitt Oberbodenmieten M 1:200 

Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegrünung aus 
tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Ölrettich, Senf oder Raps bzw. frost-
hartem Inkarnatklee oder Winterraps anzusäen. Bei sämtlichen Oberbodenarbeiten ist 
die jeweils gültige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten für vegetationstechnische 
Zwecke - zu beachten. 

Die Mieten dürfen nicht mit Maschinen befahren werden. 

 

C.14 Hinweise zum abwehrenden Brandschutz  

Feuerwehrzufahrt: 

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte, öffentliche Straßen und Wege erreichbar 
sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf den Grundstücken, einschließlich ihrer Zufahrten 
müssen Art. 5 Abs. 1 BayBO und AllMBI Nr. 25/1998 entsprechen.  

Löschwasserversorgung: 

Zur Deckung des Löschwasserbedarfes des Sondergebietes ist eine Gesamtlöschwas-
sermenge von mind. 1.600 l/min für eine Dauer von mehr als zwei Stunden bei einem 
Fließdruck größer 1,5 bar nachzuweisen.  

0,5 
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Die Hydrantenleitungen sind möglichst als Ringleitung auszubauen, der Hydrantenab-
stand untereinander sollte nicht mehr als 100 m betragen. 

Wenn die erforderliche Löschwassermenge nicht aus dem öffentlichen Trinkwassernetz 
entnommen werden kann und in einem Umkreis von 100 Meter keine unabhängigen 
Löschwasserentnahmestellen (Hydranten) zur Verfügung stehen, sind Löschwasserbe-
hälter (Zisternen) in entsprechender Größe nach DIN 14230 zu errichten. 

Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem 
örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und dem Landratsamt 
Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Löschwasser soll möglichst aus 
Oberflurhydranten mit zwei B-Abgängen gem. DIN 3222 entnommen werden können; es 
sind ausschließlich DVGW-zugelassene Hydranten nach Möglichkeit am Fahrbahnrand 
außerhalb des Gebäudetrümmerschattens zu installieren. 

Der Grundschutz nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Löschgruppe I, 48 m³/Std.) bzgl. der 
Löschwasserversorgung wird durch den Wasserzweckverband Mallersdorf gestellt. Ein 
weitergehender Objektschutz, insbesondere bei brandgefährdeten Betrieben, müsste 
jeweils durch die Grundstückseigentümer selbst errichtet werden.  
Auf das das DVGW-Regelwerk „Baumbepflanzungen im Bereich unterirdischer Versor-
gungsanlagen“ GW 125 wird verwiesen. 
 
Bei einer Erweiterung des Sondergebietes ist die Löschwasserversorgung erneut zu 
überprüfen. Die Ausrüstung und Ausbildung der Örtlichen Feuerwehr muss dem Schutz-
bereich angepasst sein. 

Abstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen 

Die Abstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen müssen den Vorschriften des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker entsprechen. VDE 0132 ist zu beachten. Dem-
nach ist beim Einsatz von Strahlrohren zwischen Strahlrohr und unter Spannung stehen-
den Anlagenteilen bei Niederspannungsleitungen ein Abstand von 5 m und bei Hoch-
spannungsleitungen ein Abstand von 10 m zu gewährleisten. Die Situierung von Gebäu-
den unter Stromleitungen kann daher aus Gründen der Brandbekämpfung ausgeschlos-
sen sein. 

 
C. 15 Stromanschlüsse für Elektrofahrzeuge 

Für den Bereich von Parkflächen und Parkplätzen sollten zur Förderung der allgemeinen 
Elektromobilität bei Grundstücksverträgen mit Bauwilligen Elektroanschlüsse zumindest 
vorgesehen werden.  

 

C.16 Auflagen des Staatlichen Bauamtes Passau 

1. Die Anbauverbotszone gemäß Art. 23 BayStrWG von 20 m zum bituminösen Fahr-
bahnrand der St 2142 ist zu beachten. 

2. Für nicht überdachte Pkw-Stellplätze wird die Anbauverbotszone gemäß Art. 23 
Abs. 2 BayStrWG von 20 m auf 7,50 m zum bituminösen Fahrbahnrand der Staats-
straße reduziert und ist zu beachten. 
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3. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist auf eine Neupflanzung von hochstämmi-
gen Gehölzen bis zu einer Entfernung von 3 m zum Fahrbahnrand der St 2142 zu 
verzichten. Der Sicherheitsraum gem. RAL 2012 ist von Baumkronen freizuhalten. 

4. Es ist in geeigneter Weise dafür Sorge zu tragen, dass die Verkehrsteilnehmer auf 
der Staatsstraße durch die Beleuchtung von Fahrzeugen im Innenbereich des SO-
Gebietes nicht geblendet oder irritiert werden. 

5. Die eventuelle Beleuchtung des Geländes darf die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs auf der St 2142 nicht beeinträchtigen. 

6. Werbeanlagen, die auf die St 2142 ausgerichtet sind und durch eine ablenkende 
Wirkung die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Staatsstraße beein-
trächtigen können, sind nicht zulässig. 

7. Eventuellen Änderungen an den Entwässerungseinrichtungen der Staatsstraße 
wird grundsätzlich nicht zugestimmt. Das anfallende Oberflächenwasser von Dä-
chern, Wegen und Pkw-Stellplätzen darf zudem den Entwässerungseinrichtungen 
der St 2142 nicht zugeleitet werden. 

8. Evtl. notwendige Lärmschutzmaßnahmen hat der Bauwerber auf eigene Kosten 
durchzuführen. Ansprüche wegen Lärmschutz können an den Straßenbaulastträ-
ger nicht gestellt werden. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir als Straßen-
baulastträger der Staatsstraße auch künftige Ansprüche auf Lärmschutz oder Ent-
schädigung, die vom Markt Mallersdorf-Pfaffenberg oder von Anwohnern und 
Grundstücksbesitzern in dem oben genannten Gebiet gestellt werden, ablehnen. 

9. Maßnahmen an der Staatsstraße und im Bereich der Staatsstraße bzw. mit Aus-
wirkungen auf die von der Servicestelle Deggendorf zu vertretenden Belange 
(Sichtverhältnisse, Verkehrssicherheit etc.) sind in jedem Einzelfall mit dem Bau-
amt auf ihre Realisierbarkeit hin abzuklären. 

 

C. 17 Hinweise zum Immissionsschutz 

In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 Ab-
satz 4 BauVorlV die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden.  

Qualifiziert nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von 
Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die zu erwartende anlagenbezogene Geräuschentwicklung 
durch das jeweils geplante Vorhaben mit den als zulässig festgesetzten Emissionskon-
tingenten LEK respektive mit den damit an den maßgeblichen Immissionsorten einher-
gehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die Beurteilungspegel 
unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallausbrei-
tungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- 
und Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entspre-
chend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der 
TA Lärm) zu ermitteln und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, 
die sich aus der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der 
Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der 
DIN 45691:2006-12 errechnen. 
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C. 17 Hinweise DB AG, DB Immobilien 

Gegen das Vorhaben bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedin-
gungen, Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen 
keine Bedenken. Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Ei-
senbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört wer-
den. 

Wir weisen darauf hin, dass nach § 4 AEG und § 2 EBO die Deutsche Bahn AG als 
Infrastrukturunternehmen verpflichtet ist, den sicheren Eisenbahnbetrieb zu gewährleis-
ten. 

Das Bauvorhaben ist in unmittelbarer Nähe des Bahnübergangs, Bahn-km 7,832 geplant. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass im Räumbereich des Bahnübergangs (27 m ab 
Andreas- kreuz) sich aus Sicherheitsgründen keine Einfahrt oder Einmündungen befin-
den dürfen (DB-Ril. 815). Die Ein-/ und Ausfahrt für die Anlieferung (Wendekreis) 
und die Haupteinfahrt dürfen sich nicht in dem 27 m-Bereich des Bahnüberganges 
befinden. 

Die Sicht auf Licht- bzw. Verkehrszeichen und die Erkennbarkeit des Bahnübergangs 
muss gemäß den geltenden Richtlinien ständig - auch während der Bauphasen - unein-
geschränkt gewährleistet sein. 

Zu Ihrer Information weisen wir zudem darauf hin, dass die Technik des Bahnüberganges 
in Bahn-km 7,832 im Projekt „Gäubodenbahn“ (Inbetriebnahme 2026) 1:1 erneuert wird 
und die Straßenbreite ggf. geringfügig anzupassen ist. 

Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbar-
rechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. Der gesetzliche Mindestabstand von 3 m ist 
einzuhalten. 

Es darf keine Gefahr auf den Zugbetrieb und auf die Anlagen der DB im Falle eines 
Brandausbruchs ausgehen. Aus diesem Grund ist auf den Brandschutz explizit zu ach-
ten. Vorsorglich weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Brandschutzabstände nach 
Maßgaben der BayBO aus bahntechnischen und sicherheitsrelevanten Gründen nicht 
übernommen werden. 

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den an-
erkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, 
technischen Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges 
Hinein- gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzu-
lässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft aus-
zuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit. 

Grundsätzlich ist für Baumaßnahmen ein Abstand von 5 m zum Gleisbereich einzuhalten. 

Ein Betreten der Baustelle über das Betriebsgleis ist unzulässig. Kann ein Betreten nicht 
aus- geschlossen werden, so ist eine Absicherung der Mitarbeiter mit Sicherungsplan 
und Sicherungsfirma erforderlich. Sicherungsposten sind bei einem bahnzugelassenen 
Sicherungsunter- nehmen zu bestellen. 

In keinem Falle dürfen die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB Netz AG, Fachbe-
reich Fahrbahn, Herrn Grzysczok, E-Mail: maximilian.Grzysczok@deutschebahn.com, 
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betreten wer- den. Alle hieraus entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen 
werden. 

Ein unbefugtes Betreten des Gleis- bzw. Gefahrenbereichs ist ggfs. durch geeignete 
Maßnahmen vor, während und nach den Bauarbeiten (Zaun) sicher auszuschließen. 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger 
etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit ange-
hängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Aufla-
gen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stel-
len. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Bei Einsatz eines Baggers ist ein Sicherheitsabstand von >= 5,0 m zum Gleis einzuhalten, 
ansonsten ist eine Absicherung des Baggers mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma 
erforderlich. 

Können bei einem Kraneinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, 
so ist mit der DB Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschließen, die 
mind. 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen ist. Der Antrag zur Kranaufstellung 
ist, mit Beigabe der Stellungnahme der DB AG zum Baugesuch, bei der DB Netz AG, 
Immobilienmanagement I.NF-S-D, Richelstraße 1, 80634 München, Frau Brettschneider, 
Tel. 089/1308-72376, einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 
1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplanten Baumaßnahmen 
und das Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen oder beanspruchten Betriebsanla-
gen der Eisen- bahn ist ständig und ohne Einschränkungen, auch insbesondere während 
der Baudurchführung, zu gewährleisten. 

Angrenzende Bauwerke und bauliche Anlagen dürfen in ihrer Gänze und ihrem Umfeld 
nicht- verändert oder beeinträchtigt werden – bspw. zusätzlicher Lasteintrag. 

Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahn-
verkehrs- lasten (Stützbereich) durchgeführt werden. 

Wenn dies nicht möglich ist, ist rechtzeitig vor Baubeginn eine geprüfte statische Berech-
nung durch den Bauherrn vorzulegen (DB Konzernrichtlinien 836.2001 i.V.m. 800.0130 
Anhang 2). Dieser muss von einem vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zugelassenen 
Prüfstatiker geprüft worden sein. Es ist nachzuweisen, dass durch das geplante Bauvor-
haben die Bahnbetriebsanlagen nicht in ihrer Standsicherheit beeinträchtigt werden. 

Baumaßnahmen in Nähe von Bahnbetriebsanlagen erfordern umfangreiche Vorarbeiten 
und Sicherungsvorkehrungen zum Schutz der Kabel, Leitungen und Anlagen der DB AG. 
Im unmittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhandensein 
betriebsnot- wendiger Kabel und Leitungen gerechnet werden. 

Die Prüfung hat ergeben, dass im betroffenen Bereich keine Betriebsanlagen der DB AG 
liegen. 

Das in dem Bereich vorhandene Streckenfernmeldekabel der DB Netz AG befinden sich 
als Schienenfußkabel angeklammert direkt an der Schiene (siehe gelbe Markierung in 
dem nach- stehenden Ausschnitt aus dem Kabellageplan TK). 
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Falls im Baubereich Kabel aufgefunden werden, ist die DB Netz AG, D.-Martin-Luther-
Str. 8 in 93047 Regensburg, Feinplanungsstelle Regensburg: fps.regensburg@deut-
schebahn.com so- fort zu informieren. 

Auf Strafverfolgung nach StGB §§ 315, 316, 316 b und 317 bei vorsätzlicher oder fahr-
lässiger Beschädigung von Kabeln wird ausdrücklich hingewiesen. 

Der Antragsteller ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsunternehmen 
(Strom, Gas, Wasser, Kanal) sowie die Vodafone GmbH über evtl. vorhandene Kabel 
oder Leitungen selbst zu befragen und deren Lage örtlich festzulegen. 

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Be-
triebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken 
oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten 
oder andere betriebs- störende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 

Grenzsteine sind vor Baubeginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt 
werden. Erforderlichenfalls sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu 
setzen. 

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert 
werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzu-
nehmen, dass unter keinen Umständen Baustoffe oder Abfälle in den Gleisbereich (auch 
durch Verwehungen) gelangen. 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund ab-
geleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer 
Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

Vorhandene Bahnanlagen und Entwässerungseinrichtungen dürfen in ihrer Funktion 
nicht beeinträchtigt werden. 

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, 
Parkplatzbeleuchtung, Solaranlagen auf Dächern, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der 
Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass 
Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überde-
ckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
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Bei Bepflanzungen ist grundsätzlich zu beachten, dass Abstand und Art der Bepflanzung 
entlang der Bahnstrecke so gewählt werden müssen, dass diese bei Windbruch nicht in 
die Gleis- anlagen fallen können. Der Mindestpflanzabstand zur nächstliegenden 
Gleisachse ergibt sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheitsabstand von 2,50 
m. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu ge-
währleisten. 

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentü-
mers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahn-
betriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend an-
gepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das 
Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu ent-
fernen. 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Brems-
stäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen 
an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb aus-
gehenden Emissionen sind erforderlichenfalls vom Bauherrn auf eigene Kosten geeig-
nete Schutzmaßnahmen vorzunehmen. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhal-
tung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deut-
schen Bahn weiter- hin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren. 

Für Schäden, die der DB aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Bauherr im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls in vollem Umfang. 

Der Deutschen Bahn AG dürfen durch das Vorhaben keine Nachteile und keine Kosten 
entstehen. Anfallende Kosten sind vom Antragsteller zu übernehmen. 

Aus den eingereichten Unterlagen gehen keine Hinweise auf bestehende Vereinbarun-
gen zu Gunsten der DB AG und der mit dieser nach § 15 AktG verbundenen Unterneh-
men (Dienstbarkeiten, schuldrechtliche Vereinbarungen etc.) hervor. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass sämtliche übernommenen Verpflichtungen und Verzichte zu Gunsten der 
Unternehmen des DB Konzerns auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind-, vom An-
tragsteller und dessen Rechtsnachfolger vollumfänglich zu berücksichtigen sind. Verän-
derungen und Maßnahmen an Dienst- barkeitsanlagen bzw. Bahnbetriebsanlagen dürfen 
nicht ohne Genehmigung des Dienstbarkeitsberechtigten bzw. des Anlagenverantwortli-
chen erfolgen. Wir bitten Sie, die Unterlagen 

daraufhin zu prüfen. Besteht ein entsprechender Sachverhalt, so sind die für die Beurtei-
lung der zu entscheidenden Fragen erforderliche Angaben zu ergänzen und uns erneut 
zur Stellungnahme vorzulegen. Wir weisen auch auf die Bauvorlagenverordnung hin. 

Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten 
nebst den dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Best-
immungen. Vorausgesetzt wird, dass die maßgebenden Vorschriften und Richtlinien vor-
handen und bekannt sind. Diese können erworben werden bei: 

DB Kommunikationstechnik GmbH Medien- und Kommunikationsdienste, Informations-
logistik, Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe Tel.: 0721 / 938-5965, Fax: 069 / 265-57986 
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Festsetzungen durch Text und Hinweise 
Fassung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses vom 14.12.2021 
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E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com Online Bestellung: www.dbpor-
tal.db.de\dibs 

Der Antrag auf Baugenehmigung ist uns mit aussagekräftigen und maßstäblichen Plan-
unterlagen erneut zur Prüfung und Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere 
Auflagen und Bedingungen vor. 

 


